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[ca . 1688 ] A
ORTSSTIMME[VON STADT UND AMT ZUG? ] BEZUEGLICH WIDERRECHTLICHER

APPELLATIONEN1

"Wir . . . Thuen kundt hiermit , das wir von unserem dismahligen in freyen Emb-

teren regierenden Landtvogt fendrioh [ Johann ] Jacob Schindler  dess

rhats Zuo Glarus Zuo unserem grossen missfallen benachrichtiget worden , was

gestalten bey gelegenheit diser herbst Grichtlichen Abrichtung Er den Heini

Brunner  von Bethweil in 40 Pfund wol verdiente Straff gezogen , diser

aber Zu mehrerm nit als 10 Ib . sich verstehen wollte , widrigen fahls das

Eidtgnossische Recht dargeschlagen , undt volgentlich (du Jhme die Ohrtstimb

von . . . Zürich geöffnet , undt wolmeinlich erinneret worden , dass vermög sol¬

cher undt freyen Embterischen Landtsordnung einige sach under 100 Ib . haller

von einem Landtvogt nit weiters möge gezogen werden ) das Eidtgnossische Recht

bieten freffentlich widerholt habe , So hete Jhm auch gleicher Zeit , undt ge¬

stalten Undervogt Jacob Brunner  von besagtem Bethweil (welchen Er

des Ambts entsetzt , umb dass Er leidens halben sein Ehr undt Eydt höchlich

übersehen ) die appellation nacher Baden [ an die Jahrrechnung ] ahngesagt , ehen¬

der Jhme die wolverdiente geltbuess were vorgeöffnet worden . Disem nach were

auch Alt Undervogt Hanns Brunner  von . . . Bethweil geleidet , mit gnug-

sarrmen ohnparteyischen kundtschafften belegt , undt Er selbsten bekantlich

worden , ein Ehrliche Vorgesetzte [ nämlich Landschreiber Beat Kaspar

Zurlauben ] Person umb Leib , Ehr , undt guet lesterlich berürt Zu haben , undt

da Er in die gebürende veranthwortung gezogen , Jhme Landtvogt undt Landt-

grichtlicher Ausschutzes versamblung abermalen das Recht nacher Lucem darge¬

boten hete , in ahnsehung die scheltung auf selbigem Territorio vor 5 Jahren
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geflossen , alles mit mehrerm

Wan nun Wir befunden , dass disere uhngeschikhte proceduren Widter alles her-

kommen, Zumahlen auch der hochoberkeitlichen Judicatur undt interesse gantz

nachtheilig , undt lauth freyen Embterischen , auf underschidlichen deswegen

hochoberkeitlichen Abscheiden undt Erkantnussen begrünter Landtsordnung eini¬

ge sach under 100 Ib . buess von einem Landtvogt nit möge weiters appellando

gezogen werden , so dan des besagten undervogt Brunners angesetzte appella-

tions formb vor . . . [ Eröffnung ] der Landtvögtlichen Urthel gantz . . . ohnzu-

lässlich.
3Also haben wir erkennt . . . "
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1 ) s . EA VI 2 , 2036 Art . 254 3 ) Hier bricht der Text ab.
2 ) s . AH 17/216

Kopie AH 57 , 24
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